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Anträge 
 
Antrag der Delegiertenversammlung an die Stimmberechtigten 
 
Die Delegiertenversammlung des Zweckverbands Zentrum Kohlfirst hat den vorliegenden 
Statutenentwurf am 6. Mai 2020 genehmigt und beantragt den Stimmberechtigten, den 
neuen Zweckverbandsstatuten zuzustimmen. 
 
Abstimmungsfrage 
 
Die Abstimmungsfrage lautet: 

Wollen Sie dem Erlass der totalrevidierten Statuten des Zweckverbands Zentrum Kohlfirst 
zustimmen? 
 
 

Abstimmungsempfehlungen 

 

Stellungnahme Verbandsgemeinden 

Die Gemeinderäte der vier Zweckverbandsgemeinden Dachsen, Feuerthalen, Flurlingen und 
Laufen-Uhwiesen haben die Statuten geprüft. Sie empfehlen den Stimmberechtigten, dem 
Erlass der neuen Statuten zuzustimmen. 

 

Stellungnahme Rechnungsprüfungskommission 

Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands hat die Statuten geprüft. Sie emp-
fiehlt den Stimmberechtigten, dem Erlass der neuen Statuten zuzustimmen. 
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Erläuternder Bericht der Betriebskommission 
 
Anlass der Totalrevision 
 
Auf den 1. Januar 2018 wurde im Kanton Zürich das neue Gemeindegesetz in Kraft gesetzt. 
Es ordnet insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden neu. In Artikel 
73 ist der Zweckverband als spezielle Form der interkommunalen Zusammenarbeit geregelt. 

Artikel 77 bis 79 halten fest, dass für den Erlass der Zweckverbandsstatuten die Zustimmung 
aller beteiligten Gemeinden an der Urne erforderlich ist. Die vom Volk verabschiedeten Sta-
tuten bedürfen zudem der Genehmigung durch den Regierungsrat (Artikel 80). Die Zweck-
verbände haben vier Jahre Zeit für die Überarbeitung ihrer Statuten auf der Grundlage des 
neuen Gemeindegesetzes (bis 31.12.2021). 
 
Vorgehen bei der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten 
 
Die Betriebskommission des Zweckverbands Zentrum Kohlfirst hat im Verlaufe des Jahres 
2019 die Totalrevision der Statuten vorbereitet. In einem ersten Schritt erhielten die Dele-
gierten der vier Gemeinden Gelegenheit, zu wichtigen organisatorischen Varianten Stellung 
zu nehmen. Diese beruhten auf den Möglichkeiten, welche das neue Gemeindegesetz für die 
Gestaltung von Zweckverbänden vorsieht. Die Delegierten sprachen sich dabei unter ande-
rem klar für die bestehende Organisation mit Delegiertenversammlung aus.  

Der erste Entwurf der Betriebskommission orientierte sich an diesen Rückmeldungen aus 
den Gemeinden; er ging zudem von den Statuten des Zweckverbands Zentrum Kohlfirst aus 
dem Jahre 2010 aus und überarbeitete diese auf der Grundlage der «Musterstatuten Zweck-
verband», welche vom kantonalen Gemeindeamt zur Verfügung gestellt werden.  

Das Gemeindeamt unterzog den ersten Entwurf einer rechtlichen Vorprüfung. Die Anregun-
gen der zuständigen Juristen sind in den zweiten Entwurf eingeflossen. Die Delegierten dis-
kutierten diesen in mehreren Sitzungen eingehend und bereinigten ihn in Absprache mit der 
RPK. An der Delegiertenversammlung vom 6. Mai 2020 wurden die Statuten zuhanden der 
Volksabstimmung verabschiedet und den Stimmberechtigten zur Annahme empfohlen.  
 

Die wichtigsten Änderungen im Überblick 
 
Die Delegierten der vier Zweckverbandgemeinden sind überzeugt, dass sich die bisherige or-
ganisatorische Struktur mit Delegiertenversammlung, Betriebskommission und Rechnungs-
prüfungskommission grundsätzlich bewährt hat. Sie muss allerdings in einzelnen Punkten an 
die neuen Bestimmungen des Gemeindegesetzes angepasst werden.  

So wird an der Zusammensetzung der Delegiertenversammlung nichts geändert; sie soll auch 
in Zukunft aus neun Mitgliedern bestehen (drei Delegierte für Feuerthalen, je zwei für Dach-
sen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen). Die Betriebskommission wird neu als Vorstand be-
zeichnet. An ihren Aufgaben wird aber weitgehend festgehalten. Neu sind die Gemeinden 
aber aufgefordert, bei der Nomination ihrer Vertretung im Vorstand darauf zu achten, dass 
die Bereiche Pflege/Geriatrie, Finanzen und Bau/Recht durch Fachleute vertreten sind.  

Die Geschäftsleitung ist nach den neuen Statuten kein Organ des Zweckverbands mehr. Sie 
wird aber auf Antrag des Vorstands durch die Delegiertenversammlung gewählt. 
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Kompetenzen der Stimmberechtigten an der Urne 
 
Die Stimmberechtigten an der Urne sind zuständig für die Änderung der Statuten, die Kündi-
gung der Mitgliedschaft beim Zweckverband oder seine Auflösung. Neue Ausgaben von 
mehr als 1’000’000 Franken (einmalig), beziehungsweise 250’000 Franken (wiederkehrend) 
müssen ebenfalls dem Volk vorgelegt werden. Zudem steht den Stimmberechtigten das Initi-
ativrecht und das Referendumsrecht zu. Die dafür nötige Stimmenzahl beträgt neu 150 statt 
bisher 200 (das entspricht rund 2.5% aller Stimmberechtigten). Damit wird die Hürde für die 
politische Mitwirkung des Volkes in Zweckverbandsangelegenheiten bewusst gesenkt. Insge-
samt werden die Volksrechte im Sinne des neuen Gemeindegesetzes gestärkt. 
 
Finanzkompetenzen 
 
Auch an den bisherigen Finanzkompetenzen wird weitgehend festgehalten. Leicht erhöht 
wurden die Kompetenzen des Vorstands bei neuen, einmaligen Ausgaben ohne Budgetvor-
gabe (von 50’000 auf 100’000 Franken). Das wird es in Zukunft ermöglichen, dass unvorher-
sehbare bauliche Massnahmen oder Investitionen etwa im Zusammenhang mit einer Pande-
mie bis 100’000 Franken vom Vorstand beschlossen und umgesetzt werden können. Im Ge-
genzug wird die Limite für vom Vorstand zu beschliessende neue, wiederkehrende Ausga-
ben klar herabgesetzt (neu nur noch 50’000 statt wie bisher 100’000 Franken). Das schränkt 
die Kompetenz des Vorstands etwa im Bereich von Neuanstellungen deutlich ein. Er wird so 
angehalten, im Stellenplan und im Budget Reserven zu beantragen oder in Fällen dringender 
Personalaufstockungen – etwa bei rasch steigendem Pflegeaufwand – eine ausserordentli-
che Delegiertenversammlung einzuberufen. 
 
Finanzkompetenzen im Überblick 
 

Alle Angaben in CHF, in Klammer die bisheri-
gen Kompetenzen 

Volk (Urne) Delegiertenver-
sammlung 

Vorstand 
(bisher Betriebs-

kommission) 
Neue einmalige Ausgaben im Budget ent-
halten 

über 1’000’000 
(wie bisher) 

bis 1’000’000 
(wie bisher) 

bis 500’000 
(wie bisher) 

Neue wiederkehrende Ausgaben im 
Budget enthalten 

über 250’000 
(wie bisher) 

bis 250’000 
(wie bisher) 

bis 100’000 
(wie bisher) 

Neue einmalige Ausgaben ausserhalb 
Budget 

über 1’000’000 
(wie bisher) 

bis 1’000’000 
(wie bisher) 

bis 100’000 
maximal 

200’000 pro 
Jahr 

(bisher 50’000) 

Neue wiederkehrende Ausgaben aus-
serhalb Budget 

über 250’000 
(wie bisher) 

bis 1’000’000 
(wie bisher) 

bis 50’000 
maximal 

100’000 pro 
Jahr 

(bisher 100’000) 
 
Der Zweckverband neu mit eigenem Haushalt (Art. 43 und Art. 52) 
 
Der Zweckverband Zentrum Kohlfirst soll ab Inkrafttreten der neuen Statuten über einen ei-
genen Haushalt verfügen. Als wichtigste Konsequenz ergibt sich daraus, dass die Investitio-
nen neu nicht mehr durch die Verbandsgemeinden direkt finanziert werden, sondern durch 
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den Zweckverband selber. Zu diesem Zweck müssen in der Erfolgsrechnung neu die gesetz-
lich vorgeschriebenen Abschreibungen vorgenommen werden. Der Zweckverband wird so-
mit künftig über eigenes Vermögen verfügen und grössere Investitionen aus eigenen Mitteln 
oder über Kredite finanzieren. 

Die bisherigen Investitionsbeiträge der Gemeinden werden zu 100% in unverzinsliche Beteili-
gungen umgewandelt. In Zahlen bedeutet dies, dass zu Beginn des Jahres 2021 – beim ge-
planten Inkrafttreten der neuen Statuten – der Zweckverband über ein Eigenkapital von 
17'320’000 Franken verfügen wird, an dem die vier Gemeinden im Umfang ihrer bis am 1. 
Januar 2021 eingebrachten Investitionsbeiträgen beteiligt sein werden. 

Betriebsgewinne oder Betriebsverluste werden künftig mit dem Eigenkapital verrechnet. Die 
Delegiertenversammlung kann aber auch beschliessen, Betriebsgewinne an die Gemeinden 
auszuschütten, falls die Eigenkapitalquote mindestens 80% beträgt. Andererseits können Be-
triebsverluste durch DV-Beschluss auf die Gemeinden aufgeteilt werden. Die Gemeindean-
teile an Betriebsgewinnen und Betriebsverlusten werden zu 50% nach dem Bevölkerungsan-
teil und zu 50% gemäss der effektiven Bettenbelegung errechnet.  

Für das letzte abgeschlossene Rechnungsjahr (2019) präsentieren sich die Anteile der Ver-
bandsgemeinden wie folgt: 

 Bevölkerungsanteil Bettenbelegung Anteil Bevölkerung / Bet- 
 in % in % tenbelegung (je zu 50%) 

Dachsen 22.07 16.20 19.90 

Feuerthalen 41.72 56.20 46.14 

Flurlingen 16.55 14.16 15.59 

Laufen-Uhwiesen 19.66 13.44 18.37 

Seit Bezug des Neubaus hat das Zentrum Kohlfirst immer einen Ertragsüberschuss erwirt-
schaftet, der annähernd den Abschreibungen entspricht, die künftig mit der Einführung des 
eigenen Haushalts über die Betriebsrechnung finanziert werden müssen. Im Jahre 2017 be-
trug der Ertragsüberschuss (ohne Abschreibungen) 799'725 Franken, im Jahre 2018 798'941 
und 2019 720'282 Franken. Diese Ertragsüberschüsse wurden an die Gemeinden zurücker-
stattet. Diese «Gewinnbeteiligung» war finanziell eine Art Abgeltung für die bisher geleiste-
ten Investitionsbeiträge – insbesondere an den Neubau Zentrum Kohlfirst.  

Angestrebt wird, in den nächsten Jahren ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Mit der Einführung 
des eigenen Haushalts müssen künftig Betriebsüberschüsse mit den Abschreibungen in der 
Höhe von jährlich rund 774'000 Franken verrechnet werden. Für die Gemeinden bedeutet 
dies, dass sie einerseits keine Investitionsbeiträge mehr leisten müssen und so Geld sparen; 
andererseits ist aber nicht mehr damit zu rechnen, dass nach Berücksichtigung der Abschrei-
bungen noch wesentliche Ertragsüberschüsse anfallen, die zu Rückerstattungen an die Ge-
meinden führen könnten. Das entspricht den Vorgaben des Pflegegesetzes, das für von Ge-
meinden betriebene Pflegeheime kostendeckende Taxen vorschreibt (Art. 2, Abs. 2).  

 

Kommentar zu einzelnen geänderten Artikeln 
 
In der Folge werden nur jene Artikel kommentiert, die im Vergleich mit den bisherigen Statu-
ten inhaltlich relevant verändert worden sind. 
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Art. 2  Zweck 

Der neue Zweckartikel betont, dass das Zentrum Kohlfirst sich auf Menschen ausrichtet, die 
auf Pflege und Unterstützung angewiesen sind. 

 

Art. 7 Publikation und Information 

Die Informationen des Zentrums Kohlfirst werden zeitgemäss ausgebaut. Wie bisher sollen 
die Erlasse und Beschlüsse des Zweckverbands über die amtlichen Publikationsorgane der 
Gemeinden veröffentlicht werden. Zusätzlich soll aber die Bevölkerung auch auf elektroni-
schem Weg, insbesondere über die Website des Zentrums und der Gemeinden, informiert 
werden. 

 

Art. 8  Stimmberechtigte: Stimmrecht 
Art. 9 Stimmberechtigte: Verfahren 
Art. 10 Stimmberechtigte: Zuständigkeit 

Mit Ausnahme der in den Art. 14 und 15 definierten Einschränkungen (Statutenänderungen, 
Austritt und Auflösung des Zweckverbands), bei denen alle Gemeinden zustimmen müssen, 
gilt für Volksabstimmungen grundsätzlich die Mehrheit der Stimmenden aller Verbandsge-
meinden. Dies betrifft insbesondere Abstimmungen über Finanzvorlagen. 

 

Art. 11 Volksinitiative 

Für das Zustandekommen einer Volksinitiative sind neu nur noch 150 Unterschriften nötig 
statt wie bisher 200. Auf die Formulierung weitergehender Anforderungen kann verzichtet 
werden, weil sie im Gesetz über die politischen Rechte bereits umfassend definiert sind 
(amtliche Publikation, 6-monatige Frist bis zur Einreichung). 

 

Art. 12 Fakultatives Referendum: Beschlüsse der Delegiertenversammlung 

Wie bisher kann gegen Beschlüsse der Delegiertenversammlung das Referendum ergriffen 
werden: Durch 150 (bisher 200) Stimmberechtigte innert 60 Tagen (Volksreferendum) oder 
durch ein Drittel der Delegierten innert 14 Tagen (Delegiertenreferendum). Die Bestimmung 
in den alten Statuten, dass vier Fünftel der Delegierten einen Beschluss für dringlich erklären 
und damit dem Referendum entziehen können, wird im Sinne einer Stärkung der Volks-
rechte ersatzlos gestrichen. 

 

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der Verbandsgemeinden 
Art. 15 Verbandsgemeinden: Beschlussfassung 

Folgende Beschlüsse müssen den Stimmberechtigten aller Verbandgemeinden an der Urne 
vorgelegt werden:  

• Statutenänderungen 

• Kündigung der Mitgliedschaft im Zweckverband 

• Auflösung des Zweckverbands 
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Sie gelten als angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Verbandsgemeinden zustimmt. Sie 
sind auch für die ablehnenden Gemeinden verbindlich.  

Die Zustimmung aller Verbandsgemeinden ist nötig, wenn die Statuten in einem der folgen-
den Bereiche geändert werden:  

• Übernahme wesentlicher neuer Aufgaben durch den Zweckverband 

• Änderung der Finanzierungsbestimmungen 

• Austritt aus dem Zweckverband 

• Auflösung des Zweckverbands 

• Änderungen der demokratischen Rechte der Stimmberechtigten oder der Verbands-
gemeinden 

 

Art. 18 Delegiertenversammlung: Offenlegung der Interessenbindungen 
Art. 27 Vorstand: Offenlegung der Interessenbindungen 

Das neue Gemeindegesetz schreibt vor, dass die Mitglieder der Delegiertenversammlung 
und des Vorstands von Zweckverbänden ihre beruflichen Tätigkeiten, die Mitgliedschaft in 
Gemeinde- oder Kantonsbehörden und wesentliche Beteiligungen in Leitungsorganen privat-
rechtlicher Organisationen bekannt geben müssen. Diese werden auf der Homepage des 
Zentrums Kohlfirst veröffentlicht.  

 

Art. 19 Delegiertenversammlung: Kompetenzen 

Die Kompetenzen der Delegiertenversammlung bleiben weitgehend unverändert. Die Wahl 
der Geschäftsleitung wird dahingehend präzisiert, dass die Delegiertenversammlung auf An-
trag des Vorstands für die Genehmigung der Ernennung der Geschäftsleitung zuständig ist. 
Angesichts der Bedeutung des Personalaufwands für die Kostenseite der Erfolgsrechnung 
soll künftig der Stellenplan der Genehmigung durch die Delegiertenversammlung unterstellt 
werden. 

 

Art. 21 Delegiertenversammlung: Einberufung 

Neu können zwei Delegierte die Einberufung einer ausserordentlichen Delegiertenversamm-
lung verlangen (bisher fünf). Damit soll jede Gemeinde bei Bedarf über ihre eigenen Dele-
gierten eine Versammlung beantragen können.  

 

Art. 25 Delegiertenversammlung: Anfragerecht 

Wie im neuen Gemeindegesetz vorgesehen steht allen Delegierten das Recht zu, bis 20 Tage 
vor der Delegiertenversammlung beim Verbandsvorstand eine schriftliche Anfrage einzu-
reichen. Diese muss bis einen Tag vor der Versammlung schriftlich beantwortet werden. An 
der Delegiertenversammlung selber werden Anfrage und Antwort bekannt gegeben. Der an-
fragende Delegierte kann zur Antwort Stellung nehmen. Zwei Delegierte können die Diskus-
sion dazu beantragen.  

Das Anfragerecht ist damit praktisch gleich ausgestaltet wie das gleichnamige Recht an den 
Gemeindeversammlungen. In der Praxis dürfte es kaum grosse Bedeutung erlangen, weil es 
den Delegierten im Rahmen der Oberaufsicht wie bisher ohnehin möglich ist, an jeder Ver-
sammlung den Vorstand zu allen relevanten Verbandsangelegenheit zu befragen. 
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Art. 28 Verbandsvorstand: Allgemeine Befugnisse 
Art. 30 Verbandsvorstand: Aufgabendelegation 

Die Befugnisse des Verbandsvorstands werden in Art. 28 in zwei getrennten Absätzen gere-
gelt. Ziffer 1 hält die unübertragbaren Aufgaben des Vorstands fest: Budgeterstellung, Fi-
nanz- und Ausgabenplan, Jahresrechnung und Jahresbericht und Ausgaben im Rahmen der 
Finanzkompetenzen. Ziffer 2 zählt jene Befugnisse auf, welche delegiert werden können: 
Ausgabenvollzug, gebundene Ausgaben, Schaffung von Stellen im Rahmen des Stellenplans. 

Art. 30 präzisiert die Aufgabendelegation. Er hält fest, dass Aufgaben an einzelne Vorstands-
mitglieder, an Ausschüsse oder an Angestellte (z.B. Geschäftsleitung, Verwaltung) delegiert 
werden können. Die Delegation von Aufgaben soll durch den Vorstand in einem schriftlichen 
Erlass geregelt werden. 

Dieses Delegationsprinzip ersetzt die bisherigen Artikel zur Geschäftsleitung. Diese ist künftig 
kein offizielles Organ des Zweckverbands mehr. Deren Zusammensetzung kann durch den 
Vorstand flexibel ausgestaltet werden, muss aber der Delegiertenversammlung zur Geneh-
migung vorgelegt werden.  

 

Art. 36 Rechnungsprüfungskommission: Herausgabe von Unterlagen und Auskünfte 

Art. 36 stärkt die Position der Rechnungsprüfungskommission, indem er den Verbandsvor-
stand neu verpflichtet, der RPK alle relevanten Akten, Unterlagen und Auskünfte zur Verfü-
gung zu stellen. 

 

Art. 38 und 39 Prüfstelle 

Obligatorisch müssen nach neuem Gemeinderecht die Rechnungslegung und die Buchfüh-
rung durch eine professionelle Prüfstelle kontrolliert werden. Sie hat ihren finanztechni-
schen Bericht dem Vorstand, der RPK und dem Bezirksrat vorzulegen. Für die Wahl der Prüf-
stelle ist die Delegiertenversammlung zuständig. 

 

Art. 48  Rechtschutz und Verbandsstreitigkeiten 

Als erste Stufe können Betroffene oder Einwohnerinnen bzw. Einwohner der Verbandsge-
meinden in einem Streitfall neu vom Verbandsvorstand eine Neubeurteilung einer Anord-
nung der Geschäftsleitung oder des Vorstands verlangen. Die Neubeurteilung kann dann mit 
einem Rekurs an die nächste Instanz weitergezogen werden. 

 

Art. 49 Austritt 
Art. 50 Auflösung 

Die bisherige Regelung, dass eine Gemeinde erst zehn Jahre nach Inkrafttreten der Statuten 
aus dem Verband austreten kann, wird gestrichen. Neu können Gemeinden nach einer zwei-
jährigen Kündigungsfrist aus dem Zweckverband austreten. Die Beteiligung einer austreten-
den Gemeinde wird zu 50% in ein verzinsliches Darlehen umgewandelt und spätestens in 15 
Jahren zurückbezahlt.  
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Neu kann der Zweckverband aufgelöst werden, wenn drei der vier beteiligten Gemeinden 
dies beschliessen (bisher Einstimmigkeit nötig). 

 

Art. 64 Übergangsbestimmungen 

Falls die Stimmberechtigten der vier Zweckverbandgemeinden am 27. September 2020 den 
neuen Statuten zustimmen und der Regierungsrat diese anschliessend genehmigt, ist eine 
Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2021 vorgesehen. Die Delegierten, die Mitglieder der bishe-
rigen Betriebskommission und der Rechnungsprüfungskommission sind für die Legislatur 
2018 bis 2022 rechtskräftig gewählt. In den Übergangsbestimmungen wird festgehalten, 
dass die bisherigen Organe des Zweckverbands bis Ende der Legislatur 2018 bis 2022 im Amt 
bleiben sollen und Neuwahlen auf Grund der neuen Statuten erst im Jahre 2022 durchge-
führt werden müssen. 
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Die Zweckverbandsstatuten im Wortlaut 

 

1  Bestand und Zweck 
 

Art. 1 Bestand 

1Die Politischen Gemeinden Dachsen, Feuerthalen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen bilden unter 
dem Namen «Zentrum Kohlfirst» auf unbestimmte Dauer einen Zweckverband nach den Bestimmun-
gen des Gemeindegesetzes. 
2Der Zweckverband hat seinen Sitz in Feuerthalen. 
 

Art. 2  Zweck 

Der Zweckverband betreibt ein Alters- und Pflegezentrum für Menschen, die Pflege benötigen und 
auf Unterstützung angewiesen sind.  
 

Art. 3  Beitritt weiterer Gemeinden  

Der Beitritt weiterer Gemeinden zum Zweckverband erfordert eine Statutenrevision.  
 

2  Organisation 

 

2.1  Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 4  Verbandsorgane 

Die Organe des Zweckverbands sind: 
1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets; 
2. die Verbandsgemeinden; 
3. die Delegiertenversammlung; 
4. der Verbandsvorstand; 
5. die Rechnungsprüfungskommission. 

 
Art. 5  Amtsdauer 

Für die Mitglieder der Delegiertenversammlung, des Verbandsvorstands und der Rechnungsprü-
fungskommission beträgt die Amtsdauer vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen der Gemeindebehörden 
zusammen. 
 

Art. 6  Zeichnungsberechtigung 

1Rechtsverbindliche Unterschrift für den Zweckverband führen der Präsident oder die Präsidentin 
und der Sekretär oder die Sekretärin gemeinsam. 
2Der Verbandsvorstand kann die Zeichnungsberechtigung im Interesse eines ordentlichen Be-
triebsablaufs für sachlich begrenzte Bereiche im Betrag limitieren oder anders ordnen.  
 

Art. 7  Publikation und Information 

1Der Zweckverband nimmt die amtliche Publikation seiner Erlasse und allgemein verbindlichen Be-
schlüsse mit elektronischen Mitteln vor. Er sorgt zudem für eine Publikation über die amtlichen Publi-
kationsorgane der Verbandsgemeinden. 
2Der Zweckverband sorgt für eine dauerhafte elektronische Zugänglichkeit seiner Erlasse.  
3Die Bevölkerung ist im Sinne des kantonalen Gesetzes über die Information und den Datenschutz 
periodisch über wesentliche Verbandsangelegenheiten zu informieren.  
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2.2   Die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets 
 

2.2.1  Allgemeines 
 

Art. 8  Stimmrecht 

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner aller Ver-
bandsgemeinden sind die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets.  
 

Art. 9  Verfahren 

1Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. Das Verfahren richtet sich nach der kantonalen Ge-
setzgebung. Wahlleitende Behörde ist der Gemeindevorstand der Sitzgemeinde. 
2Eine Vorlage ist angenommen, wenn sie die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt.  
 

Art. 10  Zuständigkeit 

Den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets stehen zu: 
1. die Einreichung von Volksinitiativen; 
2. die Ergreifung des fakultativen Referendums; 
3. die Abstimmung über rechtmässige Referendums- und Initiativbegehren unter Vorbe-

halt der Zuständigkeit der Verbandsgemeinden für die Änderung der Statuten und die 
Auflösung des Zweckverbands; 

4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für einen bestimmten Zweck von mehr 
als Fr. 1'000’000 und von neuen wiederkehrenden Ausgaben für einen bestimmten 
Zweck von mehr als Fr. 250'000. 

 

2.2.2  Volksinitiative 
 
Art. 11  Volksinitiative 

1Eine Volksinitiative kann über Gegenstände eingereicht werden, die dem obligatorischen oder fakul-
tativen Referendum unterstehen. 
2Mit einer Volksinitiative kann ausserdem die Änderung der Statuten und die Auflösung des Zweck-
verbands verlangt werden.  
3Die Volksinitiative ist zu Stande gekommen, wenn sie von mindestens 150 Stimmberechtigten unter-
stützt wird.  
 

2.2.3  Fakultatives Referendum 
 
Art. 12  Beschlüsse der Delegiertenversammlung 

Einer Abstimmung an der Urne unterliegen ferner Beschlüsse der Delegiertenversammlung, 
1. wenn 150 Stimmberechtigte innert 60 Tagen nach der amtlichen Veröffentlichung des 

Beschlusses der Delegiertenversammlung beim Verbandsvorstand das schriftliche Be-
gehren um Anordnung einer Urnenabstimmung einreichen (Volksreferendum); 

2. wenn ein Drittel der Mitglieder der Delegiertenversammlung innert 14 Tagen nach der 
Beschlussfassung ein solches Begehren stellt (Delegiertenreferendum). 

 

Art. 13  Ausschluss des Referendums 

Folgende Geschäfte der Delegiertenversammlung können der Urnenabstimmung nicht unterstellt 
werden: 

1. die Festsetzung des Budgets; 
2. die Genehmigung der Jahresrechnung; 
3. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben; 
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4. die Genehmigung des Geschäftsberichts; 
5. Anträge an die Verbandsgemeinden;  
6. die Wahlen; 
7. ablehnende Beschlüsse, ausgenommen abgelehnte Volksinitiativen; 
8. Verfahrensentscheide bei der Behandlung von Initiativen und von Vorstössen der Dele-

gierten. 
 

2.3  Die Verbandsgemeinden 
 
Art. 14  Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsgemeinden 

1Die Stimmberechtigten der einzelnen Verbandsgemeinden beschliessen je an der Urne über: 
1. die Änderung dieser Statuten; 
2. die Kündigung der Mitgliedschaft beim Verband; 
3. die Auflösung des Zweckverbands. 

2Bei Urnenabstimmungen in den Verbandsgemeinden über die Auflösung des Zweckverbands sowie 
über grundlegende Änderungen der Statuten übt der Gemeindevorstand ein eigenes Antragsrecht 
neben dem Antragsrecht des Verbandsvorstands aus. 
 

Art. 15  Beschlussfassung 

1Ein Antrag an die Verbandsgemeinden ist angenommen, wenn die Mehrheit der Verbandsgemein-
den ihm zugestimmt hat. Solche Mehrheitsbeschlüsse sind auch für die nicht zustimmenden Ver-
bandsgemeinden verbindlich.  
2Grundlegende Änderungen der Statuten bedürfen der Zustimmung aller Verbandsgemeinden. 
Grundlegend sind Änderungen, die folgende Gegenstände regeln:  

1. wesentliche Aufgaben des Zweckverbands; 
2. die Grundzüge der Finanzierung;  
3. Austritt und Auflösung; 
4. die Mitwirkungsmöglichkeiten der Stimmberechtigten und der Verbandsgemeinden. 

 

2.4  Delegiertenversammlung 
 
Art. 16  Zusammensetzung 

1Die Delegiertenversammlung besteht aus neun Mitgliedern, wobei die Gemeinde Feuerthalen drei 
Delegierte und die Gemeinden Dachsen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen je zwei Delegierte entsen-
den.  
2Die Gemeindevorstände bestimmen die Delegierten und deren Stellvertretung. 
3Mindestens ein Mitglied aus jeder Gemeinde muss dem Gemeinderat angehören.  
 

Art. 17  Konstituierung 

Die Delegiertenversammlung konstituiert sich unter dem Vorsitz der letzten Amtsperiode. Sie wählt: 
1. die Präsidentin oder den Präsidenten, wobei diese Funktion gleichzeitig im Verbandsvor-

stand ausgeübt wird; 
2. die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten, wobei diese Funktion gleichzeitig im Ver-

bandsvorstand ausgeübt wird; 
3. die Stimmenzählerin oder den Stimmenzähler. 

 

Art. 18  Offenlegung der Interessenbindungen 

1Die Mitglieder der Delegiertenversammlung legen ihre Interessenbindungen offen. Insbesondere 
geben sie Auskunft über:  

1. ihre beruflichen Tätigkeiten,  
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2. ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und des 
Bundes, 

3. ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen des privaten 
Rechts. 

2Die Interessenbindungen werden veröffentlicht.  

 
Art. 19  Kompetenzen 

Die Delegiertenversammlung ist insbesondere zuständig für: 
1. die Oberaufsicht über den Zweckverband; 
2. die Festlegung der strategischen Ausrichtung; 
3. die Beratung von und Antragstellung zu allen Vorlagen, über welche die Stimmberech-

tigten oder die Verbandsgemeinden beschliessen;  
4. Erlasse von grundlegender Bedeutung;  
5. die Wahl der Mitglieder des Verbandsvorstands, die nicht der Delegiertenversammlung 

angehören dürfen, mit Ausnahme von Präsidium und Vizepräsidium; 
6. die Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin und der übrigen Mitglieder der Rech-

nungsprüfungskommission;  
7. die Genehmigung der Ernennung der Mitglieder der Geschäftsleitung auf Antrag des 

Verbandsvorstands; 
8. die Genehmigung der Ernennung des Verbandssekretariats auf Antrag des Verbandsvor-

stands; 
9. die Bestimmung der Prüfstelle; 
10. die Beschlussfassung über Anträge des Verbandsvorstands zu Initiativen;  
11. die Festsetzung des Budgets;  
12. die Genehmigung der Jahresrechnung;  
13. die Kenntnisnahme von Finanz- und Ausgabenplan; 
14. die Genehmigung des Geschäftsberichts;  
15. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht enthaltenen, einmaligen Ausgaben für einen 

bestimmten Zweck bis Fr. 1'000’000 und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 
250’000 für einen bestimmten Zweck, soweit nicht der Verbandsvorstand zuständig ist;  

16. die Genehmigung der Abrechnungen über alle neuen Ausgaben, die sie selbst bewilligt 
hat oder die die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets bewilligt haben;  

17. die Genehmigung des Stellenplanes;  
18. die Beschlussfassung über die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens; 
19. die Beschlussfassung über Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens; 
20. die Festlegung der Entschädigung der Verbandsorgane. 

 

Art. 20  Vorsitz und Sekretariat  

1Die Präsidentin oder der Präsident oder die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident des Zweckver-
bands leitet die Delegiertenversammlung. 
2Die Sekretärin oder der Sekretär führt das Sekretariat des Zweckverbands. 

 
Art. 21  Einberufung 

1Der Verbandsvorstand beruft die Delegiertenversammlung bei Bedarf, in der Regel jedoch mindes-
tens zweimal pro Jahr ein.  
2Zwei Delegierte können unter Bezeichnung der Beratungsgegenstände und mit Begründung die Ein-
berufung der Delegiertenversammlung verlangen.  
3Die Delegiertenversammlungen sind, dringliche Fälle vorbehalten, mindestens 30 Tage vorher unter 
Bezeichnung der Beratungsgegenstände samt zugehöriger Begründungen den Delegierten anzuzei-
gen und öffentlich bekannt zu machen. 
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Art. 22  Beschlussfähigkeit und Stimmabgabe 

1Die Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder anwesend ist.  
2Die Delegiertenversammlung beschliesst auf Antrag des Verbandsvorstands. Die Delegierten können 
zu den Anträgen des Verbandsvorstands Änderungsanträge stellen.  
3Die Mitglieder des Verbandsvorstands, die nicht der Delegiertenversammlung angehören, nehmen 
an der Sitzung der Delegiertenversammlung mit beratender Stimme teil und haben ein Antragsrecht. 
 

Art. 23  Wahlen und Abstimmungen  

1In der Delegiertenversammlung erfolgen Wahlen und Abstimmungen in der Regel offen. Auf Verlan-
gen von zwei anwesenden Delegierten muss geheim abgestimmt werden. 
2Bei Wahlen gilt im ersten und zweiten Wahlgang das absolute Mehr, beim dritten Wahlgang das re-
lative Mehr der Stimmen.  
3Bei Abstimmungen gilt das einfache Mehr der Stimmen. Die Präsidentin oder der Präsident stimmt 
nicht mit. Bei Stimmengleichheit trifft sie oder er den Stichentscheid. 
 

Art. 24  Öffentlichkeit der Verhandlungen  

Die Verhandlungen der Delegiertenversammlung sind öffentlich. 
 

Art. 25  Anfragerecht der Delegierten 

1Jede und jeder Delegierte kann Anfragen zu Angelegenheiten des Zweckverbands einreichen und 
deren Beantwortung in der Delegiertenversammlung verlangen.  
2Die Anfrage ist spätestens 20 Tage vor der Delegiertenversammlung beim Verbandsvorstand schrift-
lich einzureichen und wird von diesem spätestens einen Tag vor der Delegiertenversammlung schrift-
lich beantwortet.  
3In der Delegiertenversammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Der oder die 
anfragende Delegierte kann zur Antwort Stellung nehmen.  
4Eine Diskussion findet statt, wenn zwei anwesende Delegierte sie verlangen. 

 

2.5  Verbandsvorstand 
 
Art. 26  Zusammensetzung 

1Der Verbandsvorstand besteht aus fünf Mitgliedern. Jede Verbandsgemeinde hat Anspruch auf eine 
Vertretung. Zusätzlich ist anzustreben, dass die Bereiche Pflege/Geriatrie, Finanzen sowie Bau/Recht 
durch Fachleute vertreten sind. 
2Er konstituiert sich mit Ausnahme des Präsidiums und des Vizepräsidiums selbst. 
 

Art. 27  Offenlegung der Interessenbindungen  

Die Mitglieder des Verbandsvorstands legen ihre Interessenbindungen offen. Die Bestimmungen für 
die Mitglieder der Delegierten gelten entsprechend.  
 

Art. 28  Allgemeine Befugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar zu: 
1. die politische Planung, Führung und Aufsicht; 
2. die Verantwortung für den Verbandshaushalt; 
3. die Beratung von und Antragsstellung zu Geschäften in der Zuständigkeit der Delegier-

tenversammlung; 
4. Erlasse, die nicht in die Zuständigkeit der Delegiertenversammlung fallen;  
5. die Ernennung der Mitglieder der Geschäftsleitung vorbehältlich der Genehmigung 

durch die Delegiertenversammlung; 
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6. die Ernennung des Verbandssekretariats vorbehältlich der Genehmigung durch die Dele-
giertenversammlung; 

7. die Vertretung des Zweckverbands nach aussen und die Bestimmung der rechtsverbind-
lichen Unterschriften;  

8. die Besorgung sämtlicher Verbandsangelegenheiten, soweit dafür nicht ein anderes Or-
gan zuständig ist;  

9. das Recht, seine von der Delegiertenversammlung geänderten Anträge neben deren Be-
schlüssen der Urnenabstimmung zu unterbreiten. 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass massvoll 
und stufengerecht delegiert werden können:  

1. der Vollzug der Beschlüsse der übergeordneten Verbandsorgane; 
2. der Erlass von Grundsätzen und Weisungen zur Betriebsführung;  
3. die Erstellung des Stellenplans; 
4. die regelmässige Information der Verbandsgemeinden über die Geschäftstätigkeit des 

Zweckverbands;  
5. das Handeln für den Verband nach aussen; 
6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung; 
7. die übrige Aufsicht in der Verbandsverwaltung. 
 

Art. 29  Finanzbefugnisse  

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar zu:  
1. die Erstellung der Budgetvorlage und die Antragstellung an die Delegiertenversamm-

lung;  
2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Ausgabenplan; 
3. die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht; 
4. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht enthaltenen, einmaligen Ausgaben für einen 

bestimmten Zweck bis Fr. 100’000 und bis insgesamt Fr. 200’000 pro Jahr sowie von 
neuen, im Budget nicht enthaltenen, wiederkehrenden Ausgaben für einen bestimmten 
Zweck bis Fr. 50’000 und bis insgesamt Fr. 100’000 pro Jahr.  

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass massvoll 
und stufengerecht delegiert werden können:    

1. der Ausgabenvollzug; 
2. gebundene Ausgaben;  
3. die Bewilligung von neuen, im Budget enthaltenen, einmaligen Ausgaben für einen be-

stimmten Zweck bis Fr. 500’000 und von neuen, im Budget enthaltenen, wiederkehren-
den Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 100’000;  

4. die Besetzung von neuen Stellen innerhalb des bewilligten Stellenplans.  
 

Art. 30  Aufgabendelegation 

1Der Verbandsvorstand kann bestimmte Aufgaben an einzelne seiner Mitglieder, an Ausschüsse oder 
an Angestellte zur selbstständigen Erledigung delegieren. 
2Er regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse, die er an seine Mitglieder, an die Geschäftslei-
tung und an Angestellte delegiert, in einem Erlass. 
 

Art. 31  Einberufung und Teilnahme 

1Der Verbandsvorstand tritt auf Einladung der Präsidentin oder des Präsidenten oder auf Verlangen 
von mindestens ein Drittel seiner Mitglieder zusammen. Die Mitglieder sind zur Teilnahme an den 
Sitzungen verpflichtet.  
2Die Verhandlungsgegenstände sind den Mitgliedern mindestens sieben Tage vor der Sitzung in einer 
Einladung schriftlich anzuzeigen. 
3Der Verbandsvorstand kann Dritte mit beratender Stimme beiziehen. 
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4Über Anträge kann ausnahmsweise auch im Zirkularverfahren entschieden werden, sofern nicht ein 
Mitglied die mündliche Beratung verlangt. 
 

Art. 32  Beschlussfassung 

1Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.  
2Der Vorstand beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
der Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag. 
3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. 

 

2.6  Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)  
 
Art. 33  Zusammensetzung und Offenlegung der Interessenbindungen  

1Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus je einem Mitglied der Rechnungsprüfungskommis-
sion der Verbandsgemeinden. Sie werden von den jeweiligen Rechnungsprüfungskommissionen der 
Verbandsgemeinden nominiert und von der Delegiertenversammlung gewählt.  
2Die RPK konstituiert sich selbst, mit Ausnahme der Präsidenten. 
3Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission legen ihre Interessenbindungen offen. Die Best-
immungen für die Mitglieder der Delegierten gelten entsprechend. 
 

Art. 34  Aufgaben der RPK 

1Die Rechnungsprüfungskommission prüft alle Anträge von finanzieller Tragweite an die Verbandsge-
meinden, an die Delegiertenversammlung und an die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets, ins-
besondere Anträge betreffend das Budget, die Jahresrechnung und Verpflichtungskredite.  
2Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und die finanzi-
elle Angemessenheit.  
3Sie erstattet der Delegiertenversammlung schriftlich Bericht und Antrag.  
 

Art. 35  Beschlussfassung 

1Die Rechnungsprüfungskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend 
ist.  
2Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Präsi-
dentin oder des Präsidenten den Ausschlag. 
3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. 
 

Art. 36  Herausgabe von Unterlagen und Auskünfte 

1Mit den Anträgen legt der Verbandsvorstand der Rechnungsprüfungskommission die zugehörigen 
Akten vor.  
2Im Übrigen richten sich die Herausgabe von Unterlagen und die Erteilung von Auskünften an die 
Rechnungsprüfungskommission nach dem Gemeindegesetz. 
 

Art. 37  Prüfungsfristen 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrechnung und die übrigen Geschäfte in 
der Regel innert 30 Tagen.  

 

2.7  Prüfstelle 
 
Art. 38  Aufgaben der Prüfstelle 

1Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungslegung und der Buchführung vor.  
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2Sie erstattet dem Verbandsvorstand, der Rechnungsprüfungskommission und dem Bezirksrat umfas-
send Bericht über die finanztechnische Prüfung.  
3Die Prüfstelle erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 
 

Art. 39  Einsetzung der Prüfstelle 

Die Delegiertenversammlung bestimmt die Prüfstelle. 

 

3  Personal und Arbeitsvergaben 
 
Art. 40  Anstellungsbedingungen 

Für das Personal des Zweckverbands gelten grundsätzlich die gleichen Anstellungs- und Besoldungs-
bedingungen wie für das Personal des Kantons Zürich. Besondere Vollzugsbestimmungen bedürfen 
eines Beschlusses des Verbandsvorstands. 
 

Art. 41  Öffentliches Beschaffungswesen 

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbeiten und Lieferungen richtet sich nach dem übergeord-
neten Recht über das öffentliche Beschaffungswesen. 

 

4  Verbandshaushalt 
 
Art. 42  Finanzhaushalt 

1Massgebend für den Finanzhaushalt und die Rechnungslegung des Zweckverbands sind das Gemein-
degesetz, die Gemeindeverordnung sowie die besonderen Haushaltsvorschriften aus Spezialgeset-
zen. 
2Bis zum 15. Februar jeden Jahres liefert der Verbandsvorstand den Verbandsgemeinden die Zahlen, 
die sie für die Erstellung ihrer Jahresrechnungen benötigen, und bis zum 15. August jeden Jahres die 
Zahlen zur Erstellung ihrer Budgets.  

 
Art. 43  Finanzierung der Betriebskosten  

1Die Finanzierung der Betriebskosten erfolgt durch Entgelte der Leistungsbezüger, Leistungen der 
Versicherer und Beiträge der Verbandsgemeinden gemäss Pflegegesetz.  
2In der Regel werden Betriebsgewinne dem Eigenkapital zugewiesen, Betriebsverluste mit dem Ei-
genkapital verrechnet. Die Delegiertenversammlung kann anlässlich der Genehmigung der Jahres-
rechnung beschliessen, dass 

a.  die Verbandsgemeinden Aufwandüberschüsse zu decken haben oder 
b.  Ertragsüberschüsse unter Berücksichtigung des Pflegegesetzes an die Verbandsgemeinden 

ausgeschüttet werden, sofern die Eigenkapitalquote 80% erreicht. 
3Allfällige Aufwandüberschüsse oder allfälliger Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung werden auf 
die Verbandsgemeinden zu 50% nach der Anzahl der Einwohner und zu 50% gemäss der effektiven 
Bettenbelegung pro Verbandsgemeinde aufgeteilt. Massgebend ist der Einwohnerbestand nach zivil-
rechtlichem Wohnsitz vom 31. Dezember des Vorjahres. 
 

Art. 44 Finanzierung der Investitionen  

1Der Zweckverband kann seine Investitionen über Darlehen der Verbandsgemeinden oder Darlehen 
Dritter finanzieren. Die Gemeinden leisten ihre Darlehen einzeln oder gemeinsam.  
2Darlehen einzelner Gemeinden werden in den Gemeinden als neue Ausgaben beschlossen.  
3Mit der Bewilligung neuer Ausgaben für Investitionen, die durch das zuständige Verbandsorgan er-
folgt, können die Verbandsgemeinden zur Gewährung von gemeinsamen Darlehen verpflichtet wer-
den. Diese Darlehen leisten die Verbandsgemeinden im Verhältnis der Anzahl Einwohnerinnen und 
Einwohner gemäss Einwohnerbestand vom 31. Dezember des Vorjahres. 
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Art. 45  Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse 

1Die Verbandsgemeinden sind am Vermögen und Ergebnis des Zweckverbands im Verhältnis der per 
1. Januar 2021 oder später eingebrachten Werte beteiligt. Das Verhältnis der Beteiligungen der Ver-
bandsgemeinden ändert sich durch Beitritt oder Austritt von Gemeinden. 
2Der Zweckverband ist Eigentümer von Anlagen, die er erstellt oder erworben hat, von beweglichen 
Vermögensteilen und von Bar- und Wertschriftenvermögen. 
 

Art. 46  Haftung 

1Die Verbandsgemeinden haften nach dem Zweckverband für die Verbindlichkeiten des Verbands 
nach Massgabe des kantonalen Haftungsgesetzes sowie für Fremdkapitalschulden. Für Fremdkapital-
schulden haften die Gemeinden solidarisch 
2Der Haftungsanteil richtet sich nach dem Verhältnis ihres Anteils am Vermögen des Zweckverbands.  

 

5  Aufsicht und Rechtsschutz 
 
Art. 47  Aufsicht 

Der Verband untersteht der Staatsaufsicht nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der 
einschlägigen Spezialgesetzgebung. 
 

Art. 48  Rechtsschutz und Verbandsstreitigkeiten 

1Gegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann nach Massgabe des Verwaltungsrechtspflegegesetzes 
Rekurs oder Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat oder bei einer anderen zuständigen Re-
kurs-Instanz eingereicht werden. 
2Gegen Anordnungen und Erlasse des Verbandsvorstands, der Geschäftsleitung oder von anderen 
Angestellten kann beim Verbandsvorstand Neubeurteilung verlangt werden. Gegen die Neubeurtei-
lung des Verbandsvorstands kann Rekurs erhoben werden.  
3Streitigkeiten zwischen Verband und Verbandsgemeinden sowie unter Verbandsgemeinden, die sich 
aus diesen Statuten ergeben, sind auf dem Weg des Verwaltungsprozesses nach den Bestimmungen 
der kantonalen Gesetzgebung zu erledigen. 
 

Art. 49  Austritt 

1Jede Verbandsgemeinde kann unter Wahrung einer Kündigungsfrist von zwei Jahren auf das Jahres-
ende aus dem Verband austreten. Der Verbandsvorstand kann diese Frist auf Antrag der betroffenen 
Gemeinde abkürzen. 
2Die Beteiligung der austretenden Verbandsgemeinde am Eigenkapital des Zweckverbands wird auf 
den Austrittszeitpunkt zu 50 % in ein Darlehen umgewandelt, das zu einem Zinssatz von 0.5 % zu ver-
zinsen und bis spätestens in 15 Jahren zurückzuzahlen ist. Die übrigen 50% werden nicht zurücker-
stattet. 
3Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt. 
 

Art. 50  Auflösung 

1Die Auflösung des Zweckverbands ist mit Zustimmung von drei der vier Verbandsgemeinden mög-
lich. Der Auflösungsbeschluss hat auch die Liquidationsanteile der einzelnen Gemeinden zu nennen.  
2Bei der Auflösung des Zweckverbands bestimmen sich die Liquidationsanteile der Verbandsgemein-
den nach dem Bevölkerungsanteil. 
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6  Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 51  Einführung eigener Haushalt 

1Der Zweckverband führt ab dem 1. Januar 2021 einen eigenen Haushalt mit Bilanz.  
2Der Zweckverband erstellt auf diesen Zeitpunkt eine Eingangsbilanz gemäss § 179 des Gemeindege-
setzes. 
 

Art. 52  Umwandlung der Investitionsbeiträge  

1Die von den Verbandsgemeinden bis zum 31. Dezember 2020 finanzierten und in den Gemeinde-
rechnungen als Investitionsbeiträge bilanzierten Vermögenswerte werden im Sinn einer Sacheinlage 
auf den Zweckverband übertragen. 
2Die Investitionsbeiträge, welche die Verbandsgemeinden seit 1. Januar 1986 bis zum 31. Dezember 
2020 an den Zweckverband geleistet haben, werden auf den 1. Januar 2021 in Beteiligungen der Ver-
bandsgemeinden umgewandelt.  
3Der Umwandlungswert der Investitionsbeiträge, die in Beteiligungen der Verbandsgemeinden um-
gewandelt werden, ergibt sich aus den Restbuchwerten der Anlagen gemäss § 179 Abs. 2 des Ge-
meindegesetzes. 
4Das Verhältnis der Investitionsbeiträge ergibt die Quote, zu der die Verbandsgemeinden zum Zeit-
punkt der Einführung des eigenen Haushaltes am Eigenkapital des Zweckverbands beteiligt sind. 
 

Art. 53  Inkrafttreten 

1Diese Statuten treten nach Zustimmung durch die Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden auf 
den 1. Januar 2021 in Kraft. 
2Die Statuten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Regierungsrates. 
3Mit dem Inkrafttreten dieser Statuten werden die Statuten vom 23. Juni 2008 aufgehoben. 
 

Art. 54  Übergangsbestimmungen Verbandsorgane 

1Die neun Mitglieder Delegiertenversammlung der Amtsperiode 2018 bis 2022 bilden für den Rest 
der Amtsdauer die Delegiertenversammlung.  
2Die Mitglieder der Betriebskommission der Amtsperiode 2018 bis 2022 bilden für den Rest der 
Amtsdauer den Verbandsvorstand. 
3Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission der Amtsperiode 2018 bis 2022 bilden für den 
Rest der Amtsdauer die Rechnungsprüfungskommission. 
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